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V ersterben beide Elternteile etwa durch 
einen Verkehrsunfall oder erliegt der 
allein sorgeberechtigte Elternteil einer 

schweren Krankheit, geht das Sorgerecht für 
die minderjährigen Kinder nicht automatisch 
an einen nahen Verwandten. In manchen Fäl­
len wird das Sorgerecht auf den vormals nicht 
sorgeberechtigten Elternteil über­
tragen. Entspricht diese Regelung 
aus Sicht des Gerichtes aber nicht 
dem Wohle des Kindes, bestimmt 
es im Einvernehmen mit dem Ju­
gendamt einen geeigneten Vor­
mund  – unter Umständen sogar 
eine wildfremde Person. Sorgebe­
rechtigte Eltern können für die­
sen Fall Vorsorge treffen und, an­
gelehnt an die Formvorschriften 
einer letztwilligen Verfügung  – 
Testament oder Erbvertrag  –, ei­
nen Vormund bestimmen oder be­
stimmte Personen ausschließen.

Anders als früher – und anders, 
als viele denken – werden Taufpa­
ten nicht automatisch Vormund eines verwais­
ten Kindes. Taufpaten haben heute lediglich eine 
kirchliche, aber keine rechtliche Funktion.

Als Vormund kommen Familienmitglieder, Le­
benspartner oder Freunde in Betracht, ebenso wie 
ein Verein. Ein Ehepaar kann gemeinsam zum 
Vormund bestellt werden. Nach Möglichkeit er­
halten Geschwister den gleichen Vormund. Min­
derjährige, Geschäftsunfähige oder selbst unter 
Betreuung stehende Personen eignen sich nicht 
als Vormund. Für den Fall, dass die als Vormund 

eingesetzte Person die Vormundschaft nicht über­
nehmen kann, besteht die Möglichkeit, einen Er­
satzvormund zu bestimmen.

Bei der Sorgerechtsverfügung handelt es sich 
um einen Vorschlag an das Gericht, an dem es 
sich grundsätzlich zu orientieren hat. Das Ge­
richt ist gehalten, bei der Personensorge nach 

den Kriterien des Kindeswohls zu 
entscheiden, und kann deshalb in 
begründeten Fällen von einer Sor­
gerechtsverfügung der Eltern ab­
weichen. 

Die können etwa sein:
 �Verhinderung des Vormundes 

durch Krankheit
 �Mit der Bestellung des Vor­

mundes würde eine Kindes­
wohlgefährdung einhergehen.

 �Das Kind (mindestens 14 Jahre 
alt) widerspricht der Bestel­
lung als Vormund.

Bei der Verwaltung größerer 
Vermögenswerte wird in der Regel 
ein Gegenvormund bestellt. Der 

Gegenvormund hat insbesondere die Aufgabe, 
den Vormund zu überwachen und bei Pflicht­
widrigkeiten das Gericht einzuschalten. 

DIE RECHTE DES MÜNDELS

Wird für ein Kind ein Vormund bestellt, soll 
sich dieser anstelle der Eltern für die Wahrung 
der Rechte des Kindes starkmachen. Ab dem Al­
ter von 14 Jahren hat das Kind die Möglichkeit, 
seinen Vormund selbst mitzubestimmen oder 
der Bestellung zu widersprechen. Dies gilt auch 

dann, wenn Eltern eine bestimmte Person als Vor­
mund vorgesehen haben.

Treten Probleme zwischen Mündel und Vor­
mund auf, hilft das Jugendamt zu vermitteln. 
Oder es beantragt, wenn alle Vermittlungsver­
suche scheitern, die Bestellung eines neuen Vor­
mundes bei Gericht.

DIE RECHTE UND PFLICHTEN DES VORMUNDES

Die Vormundschaft umfasst die gesamte elter­
liche Sorge:

 �die Sorge für die Person des Kindes (Perso­
nensorge)

 �die Sorge für das Vermögen des Kindes (Ver­
mögenssorge)

 �die Vertretung des Kindes

a) Die Personensorge
Der Vormund hat das Recht und die Pflicht, die 

Pflege, Erziehung und Beaufsichtigung des Mün­
dels selbst zu leisten oder dafür zu sorgen, dass 
diese durch Dritte sichergestellt wird, und seinen 
Aufenthalt zu bestimmen. Er trifft etwa die Ent­
scheidung, welchen Kindergarten oder welche 
Schule der Mündel besuchen soll. Im Falle einer 
notwendigen medizinischen Behandlung hat er 
dieselben Rechte und Pflichten wie ein Elternteil. 
Des Weiteren muss der Vormund dafür sorgen, 
dass das Kind in dem von den Eltern bestimmten 
Bekenntnis erzogen wird.

b) Die Vermögenssorge
Die Verantwortung für das Vermögen des Kin­

des (Mündelgeld) trägt auch der Vormund, gegebe­
nenfalls gemeinsam mit einem zur Überwachung 
bestellten Gegenvormund. Unter Umständen ist 
stattdessen ein Testamentsvollstrecker bestellt.

Die Verwaltung des Vermögens muss gut do­
kumentiert werden und wird durch das Famili­
engericht kontrolliert. Der Vormund hat dem Fa­
miliengericht über seine Vermögensverwaltung 
jährlich Rechnung zu legen. Die Eltern des Mün­
dels können den von ihnen benannten Vormund 
von dieser Pflicht befreien. 

Das Vermögen muss in sicherer Form und ver­
zinslich angelegt werden und wird bei Volljäh­
rigkeit des Mündels an ihn herausgegeben. Das 
Familiengericht kann auf Antrag eine andere An­
lage gestatten. Das Vermögen ist ausschließlich 
im Interesse des Mündels zu verwenden. Dieses 
umfasst:

 �Kosten des Unterhalts für den Mündel
 �Vermögenserhaltung
 �Vermögensvermehrung
 �Kosten der Vermögensverwaltung

Vormund und Gegenvormund sind dem Mündel 

Vorsorgen für  
den Ernstfall
Etwa 1.000 Kinder werden jedes Jahr zu Vollwaisen – ein Szenario, das sich 
niemand gerne vorstellen möchte. Vorgesorgt haben die wenigsten Eltern. 
Umso wichtiger ist es, für den Fall der Fälle zu regeln, was mit den noch 
minderjährigen Kindern geschieht: in einer Sorgerechtsverfügung.

» Alle Eltern sollten 
ihre Kinder  

mit einer Sorge­
rechtsverfügung 

absichern. «
Leonie Bardt, Rechtsanwältin, 

ADSR Rechtsanwaltsgesell­
schaft mbH
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für den aus einer verschuldeten Pflichtverletzung 
entstehenden Schaden verantwortlich. 

c) Kindesunterhalt
Für den Unterhalt des Kindes muss der Vor­

mund nicht aufkommen. Sofern testamentarisch 
nichts anderes geregelt ist, darf für den Unterhalt 
nur das Einkommen des Kindes herangezogen 
werden. Als Einkommen gelten auch Miet- und 
Zinseinnahmen nach Abzug der Werbungskos­
ten. Der Vermögensstamm soll grundsätzlich 
nicht angetastet werden. Eltern, die über ein nen­
nenswertes Vermögen verfügen, sollten bestim­
men, dass auch der Vermögensstamm zum Unter­
halt herangezogen werden darf – beispielsweise 
in Höhe der in der Düsseldorfer Tabelle festge­
legten Beträge.

d) Die gesetzliche Vertretung
Die gesetzliche Vertretungsmacht bezieht 

sich grundsätzlich auf alle Willenserklärungen. 
Bei bestimmten Rechtsgeschäften, etwa der Er­
richtung eines Testaments oder bei Rechtsstrei­
tigkeiten zwischen Mündel und Vormund, ist 
die Vertretung ausgeschlossen. Darüber hinaus 
kann das Familiengericht dem Vormund die Ver­
tretung für bestimmte Angelegenheiten entzie­
hen, wenn ein erheblicher Gegensatz zwischen 
den Interessen des Mündels und denen des Vor­
munds oder denen bestimmter Angehöriger des 
Vormunds besteht.

Der Vormund benötigt für bestimmte Entschei­
dungen zudem die Genehmigung des Familienge­
richtes, beispielsweise bei:

 �Annahme oder Ausschlagung einer Erbschaft
 �Abschluss eines Ausbildungsvertrages für 

eine längere Zeit als ein Jahr
 Aufnahme von Krediten

 �Verkauf des Unternehmens
 �Erteilung von Prokura
Bestimmungen der Eltern sind dabei vom  

Familiengericht zu befolgen, soweit nicht das 
Interesse des Mündels gefährdet wäre. Der Vor­
mund hat über die persönlichen Verhältnisse des 
Mündels dem Familiengericht mindestens ein­
mal jährlich zu berichten und darüber hinaus auf 
Verlangen diesem jederzeit Auskunft zu erteilen.

Ehrenamtlich tätige Vormünder haben grund­
sätzlich keinen Anspruch auf Vergütung, aber 
Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen. Statt­
dessen können sie auch eine pauschale Aufwands­
entschädigung geltend machen (etwa 400 Euro 
pro Jahr). 

ENDE DER VORMUNDSCHAFT

Die Vormundschaft endet mit Erreichen der 
Volljährigkeit des Mündels. Nicht jeder junge 
Mensch ist in diesem Alter jedoch in der Lage, ver­
antwortungsbewusst mit größeren Vermögens­
werten umzugehen. Die ADSR empfiehlt deshalb 
die Anordnung einer Testamentsvollstreckung 
über das 18. Lebensjahr hinaus – zum Beispiel 
bis zum 25. Lebensjahr.

Um auch die minderjährigen Kinder im Ernst­
fall bestmöglich abzusichern, rät die ADSR dazu, 
im Rahmen einer Testamentserrichtung mit ei­
ner Sorgerechtsverfügung vorzusorgen. Beste­
hende Testamente können darauf überprüft und 
gegebenenfalls angepasst werden. � p

Wünschen Sie weitere Informationen zu diesem Thema?  
Wenden Sie sich gern an ADSR Rechtsanwaltsgesell­
schaft mbH, New-York-Ring 6, 22297 Hamburg.

	 040 63305-8936
	 040 63305-98936

@	 info@adsr-recht.de
	 www.adsr-recht.de
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